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Sehr geehrter Herr Kirschner, 

 

die Bundespsychotherapeutenkammer fordert die gleichberechtigte Berücksich-
tigung der Heilberufskammern auf Bundesebene bei der Gestaltung der Te-
lematikinfrastruktur. Die Bundespsychotherapeutenkammer bleibt bisher als ein-
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zige Bundeskammer der Heilberufe bei der „Gesellschaft für Telematikanwendun-

gen der Gesundheitskarte“ außen vor. 

… 

Mit dem Verwaltungsverfahrensvereinfachungsgesetz wurden die Psychothera-

peuten in den Kreis der Zugriffsberechtigten für die elektronische Gesundheitskar-

te nach §291a Abs. 4 SGB V aufgenommen (BT-Drucksache 15/4751). In der Be-

gründung hierzu heißt es: 

 
„Durch die Regelung wird den Psychotherapeuten der Zugriff auf die medizinischen Daten der e-
lektronischen Gesundheitskarte ermöglicht, soweit dies zur Versorgung der Patienten erforderlich 
ist. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch die Psychotherapeuten selbstständig 
an der Versorgung der Patienten teilnehmen und im SGB V Ärzten und Zahnärzten weitgehend 
gleichgestellt sind. Die Einbeziehung der Psychotherapeuten in den Kreis der Zugriffsberechtigten 
ist geboten, da für eine qualitätsgesicherte psychotherapeutische Behandlung eine somatische 
Abklärung durch einen Arzt notwendig ist und hier ein elektronischer Informationsaustausch statt-
finden soll. Durch Informationen über die vom Patienten eingenommenen Arzneimittel können Psy-
chotherapeuten potentielle Gesundheitsgefährdungen (wie z.B. das Selbstgefährdungsrisiko) bes-
ser erkennen und ihnen entgegenwirken.“ 
 

[BT-Drucksache 15/4751, S. 65, zu Nr. 18 (§ 291a)] 

 
Wie die anderen Heilberufskammern auch, sind die Landespsychotherapeuten-

kammern nun intensiv dabei, die technischen und operativen Voraussetzungen für 

eine zeitnahe Ausgabe der elektronischen Heilberufsausweise zu schaffen. Vor-

raussetzung hierfür ist eine vollständige Interoperabilität zur elektronischen Ge-

sundheitskarte und zu den elektronischen Heilberufsausweisen der Ärzte, Zahn-

ärzte und Apotheker. 

 

Regelungen zur Ausgestaltung der erforderlichen Telematikinfrastruktur, sowie die 

Vereinbarungen zur elektronischen Datenübermittlung erarbeitet die „Gesellschaft 

für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (gematik gGmbH)“. Der Gesetz-

entwurf zur Organisationsstruktur der Telematik im Gesundheitswesen (BT-

Drucksache 15/4924) schafft hierfür die gesetzliche Grundlage. 

 

Entsprechend ihren Aufgaben sind die Heilberufskammern in der Gesellschaft für 

Telematik vertreten. Nur eine Beteiligung der Bundespsychotherapeutenkammer 

(BPtK) sieht der Gesetzgeber bislang nicht vor. Dies kann nicht im Sinne des Ge-

setzgebers sein. 

… 
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Eine zeitnahe und technisch einwandfreie Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 

kann aus Sicht der Psychotherapeuten nur gelingen, wenn die Bundespsychothe-

rapeutenkammer wie die anderen Systembeteiligten auch als eigener Gesellschaf-

ter der gematik gGmbH bei der Ausgestaltung einer interoperablen Telemati-

kinfrastruktur von Beginn an mit berücksichtigt wird. Die Handlungsfähigkeit der 

Gesellschaft wird durch die Aufnahme der Psychotherapeuten nicht einge-

schränkt, da alle Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Detlef Kommer 

Präsident Bundespsychotherapeutenkammer 


